ARBEITSVERTRAG FÜR ERWACHSENE
 PFLICHTPRAKTIKANTEN IN DER HOTELLERIE 


abgeschlossen zwischen 

dem/der Arbeitgeber/in _____________________, 
Adresse _____________________________

und 

dem Pflichtpraktikanten/der Pflichtpraktikantin _________________________________, 
Adresse _________________________________________________________________


1. Arbeitsrechtliche und schulrechtliche Grundlagen   

Auf diesen Arbeitsvertrag findet der Kollektivvertrag für alle Arbeitnehmer:innen im Hotel- und Gastgewerbe Anwendung, der unter https://www.wko.at/oe/tourismus-freizeitwirtschaft/serviceplattform-gastronomie-hotellerie/kollektivvertrag abrufbar ist.

Der Pflichtpraktikant / Die Pflichtpraktikantin absolviert in der Schule bzw. in der Ausbildungseinrichtung  _________________________ die Ausbildung ________________________. Im gesetzlichen Lehrplan ist für diese Ausbildung ein Pflichtpraktikum vorgeschrieben, das im Rahmen des vorliegenden Arbeitsvertrages abgewickelt wird.

Das Pflichtpraktikum dient dem Pflichtpraktikanten / der Pflichtpraktikantin zur Ergänzung seiner/ihrer schulischen Kenntnisse und Fertigkeiten sowie der Entwicklung seiner/ihrer Persönlichkeit durch die Auseinandersetzung mit der Berufswirklichkeit.

2. Beginn und Ende des Arbeitsverhältnisses

Das Arbeitsverhältnis beginnt am ____________________. Es wird für die im Lehrplan vorgesehene Dauer von ________________ abgeschlossen und endet daher durch Fristablauf 
am ___________________.

Es gilt eine Probezeit von 1 Monat, in der das Arbeitsverhältnis von beiden Arbeitsvertragsparteien jederzeit ohne Fristen und Termine und ohne Angabe von Gründen aufgelöst werden kann.

3. Aufgabenbereich

[bookmark: _Hlk527131728]Der Pflichtpraktikant / Die Pflichtpraktikantin  wird in der Abteilung / den Abteilungen _____________________________ beschäftigt. Er/Sie ist verpflichtet, alle ihm/ihr aufgetragenen Arbeiten zu verrichten. 

4. Arbeitsort

Der Arbeitsort des Pflichtpraktikanten / der Pflichtpraktikantin ist _______________________. 

5. Normalarbeitszeit 

Die Normalarbeitszeit des Pflichtpraktikanten / der Pflichtpraktikantin beträgt 40 Stunden wöchentlich. 

Die Aufteilung der Normalarbeitszeit auf die einzelnen Wochentage wird zwischen dem Arbeitgeber / der Arbeitgeberin und dem Pflichtpraktikanten / der Pflichtpraktikantin auf Basis eines Dienstplans vereinbart. Der Pflichtpraktikant / Die Pflichtpraktikantin ist ausdrücklich mit der jederzeitigen Änderung der vereinbarten Aufteilung der Normalarbeitszeit durch den Arbeitgeber / die Arbeitgeberin unter Beachtung der Bestimmungen des § 19 c Abs. 2 und 3 AZG einverstanden.

Möglicher Zusatz:
Es gilt eine 5-Tage-Woche als vereinbart. Die 5 Arbeitstage können auf die Wochentage von Montag bis Sonntag verteilt werden, wobei jedenfalls eine Wochenruhe von 36 Stunden zu berücksichtigen ist, die einen ganzen Kalendertag zu umfassen hat. Darüber hinaus verpflichtet sich der Pflichtpraktikant / die Pflichtpraktikantin, in einzelnen Wochen 6 Tage zu arbeiten, wobei ein solcher 6. Arbeitstag - soweit möglich - durch einen zusätzlichen freien Tag in einer späteren Woche ausgeglichen wird.

6. Überstunden

[bookmark: _Hlk175832223]Der Pflichtpraktikant / Die Pflichtpraktikantin verpflichtet sich, über Anordnung des Arbeitgebers / der Arbeitgeberin Überstunden zu leisten. Das Leisten von Überstunden ohne vorherige Anordnung ist untersagt. 

Möglicher Zusatz:
Die Abgeltung von Überstunden erfolgt in Form von Zeitausgleich. Dies gilt auch für Überstunden, mit denen eine Arbeitsleistung von 10 Stunden am Tag oder 50 Stunden in der Woche überschritten wird, sofern der Pflichtpraktikant / die Pflichtpraktikantin für solche Überstunden keine Bezahlung in Geld verlangt.

[bookmark: _Hlk527133797]7. Einstufung und Entlohnung 
[bookmark: OLE_LINK1]
[bookmark: _Hlk187164862]Der Pflichtpraktikant / Die Pflichtpraktikantin befindet sich im _____ Schuljahr bzw. hat dieses Schuljahr vor Beginn des gegenständlichen Arbeitsvertrages abgeschlossen. Er/Sie erhält gemäß Abschnitt XIV Z. 4 des Kollektivvertrages für alle Arbeitnehmer:innen im Hotel- und Gastgewerbe einen monatlichen Lohn*/ ein monatliches Gehalt* in Höhe des Lehrlingseinkommens für das _______ Lehrjahr, somit € _____________ brutto monatlich. 

Möglicher Zusatz:
Der Pflichtpraktikant / Die Pflichtpraktikantin erhält eine monatliche Überstundenpauschale von € ____________ brutto, mit der im Schnitt des Pflichtpraktikums  _________ Überstunden pro Woche abgegolten sind.*

[bookmark: _Hlk527222882][bookmark: _Hlk527223589]8. Sonderzahlungen

Der Pflichtpraktikant / Die Pflichtpraktikantin hat Anspruch auf Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld gemäß Abschnitt XX des anzuwendenden Kollektivertrages.

9. Verpflegung und Unterkunft*

[bookmark: _Hlk175654653][bookmark: _Hlk187162875]Der Arbeitgeber / Die Arbeitgeberin gewährt dem Pflichtpraktikanten / der Pflichtpraktikantin Mahlzeiten zur Verpflegung. Dies gilt nicht an dienstfreien Tagen, insbesondere nicht im Falle eines Urlaubs, eines Krankenstandes oder einer Dienstfreistellung.

Variante 1:
Die Gewährung der Mahlzeiten erfolgt kostenlos.

Variante 2:  
Für die Gewährung der Mahlzeiten ist ein täglicher/wöchentlicher/monatlicher* Kostenbeitrag von € __________ zu bezahlen, der vom monatlichen Lohn*/Gehalt* abgezogen wird. 

Der Arbeitgeber / Die Arbeitgeberin stellt dem Pflichtpraktikanten / der Pflichtpraktikantin für die Dauer des aufrechten Arbeitsvertrages eine arbeitsplatznahe Unterkunft zur Verfügung. Die arbeitsplatznahe Unterkunft ist dem Arbeitgeber / der Arbeitgeberin am Ende des Arbeitsvertrages gereinigt und geräumt zu übergeben. Im Falle einer vorzeitigen Dienstfreistellung - gegebenenfalls in Verbindung mit dem Verbrauch von Urlaub bzw. Zeitguthaben - hat die Übergabe bereits mit dem Beginn der Dienstfreistellung bzw. mit dem Beginn des Verbrauchs des Urlaubs bzw. des Zeitguthabens zu erfolgen. 

Für die Benutzung der arbeitsplatznahen Unterkunft gelten die betriebsinternen Regeln für das Personalhaus, die einen integralen Bestandteil dieses Arbeitsvertrages bilden.*

Variante 1:
Die Zurverfügungstellung der arbeitsplatznahen Unterkunft erfolgt kostenlos.

Variante 2:
Für die Gewährung der arbeitsplatznahen Unterkunft ist ein monatlicher Kostenbeitrag von
€ __________ zu bezahlen, der vom monatlichen Lohn*/Gehalt* abgezogen wird.

10. Betriebliche Mitarbeitervorsorge

Der Arbeitgeber / Die Arbeitgeberin leistet für den Pflichtpraktikanten / die Pflichtpraktikantin

· Beiträge nach dem BMSVG in die __________________________________, Adresse ___________________, 
· Sozialversicherungsbeiträge an die Österreichische Gesundheitskasse, Wienerbergstraße 15-19, 1100 Wien.

11. Verfall

Es gelten die gesetzlichen und kollektivvertraglichen Verfallsregeln. Ansprüche, die davon nicht umfasst sind,  muss der Pflichtpraktikant / die Pflichtpraktikantin bei sonstigem Verfall innerhalb von 3 Monaten ab Fälligkeit gegenüber dem Arbeitgeber / der Arbeitgeberin schriftlich geltend machen. Gleiches gilt für Ansprüche des Arbeitgebers / der Arbeitgeberin gegenüber dem Pflichtpraktikanten / der Pflichtpraktikantin.

12. Urlaub

[bookmark: _Hlk527227806]Der Urlaubsanspruch richtet sich nach den Bestimmungen des Urlaubsgesetzes. 

13. Arbeitsverhinderungen

Der Pflichtpraktikant / Die Pflichtpraktikantin hat Arbeitsverhinderungen infolge Krankheit oder Unglücksfall unverzüglich, also grundsätzlich am Tag des Eintrittes der Arbeitsverhinderung, telefonisch oder schriftlich zu melden. Zusätzlich hat er/sie über entsprechende Aufforderung unverzüglich eine Krankenstandsbestätigung zu übermitteln. Kommt der Pflichtpraktikant  / die Pflichtpraktikantin diesen Verpflichtungen nicht nach, verliert er/sie jeweils für die Dauer der Säumnis den Anspruch auf die Entgeltfortzahlung.

14. Arbeitnehmerdaten und Datenschutz 

Der Arbeitgeber / Die Arbeitgeberin gewährleistet, dass er die vom Pflichtpraktikanten / von der Pflichtpraktikantin erhaltenen - auch personenbezogenen - Daten ausschließlich zu den gesetzlichen Zwecken und Verpflichtungen des Arbeitsrechts, des Sozialversicherungsrechts und des Steuerrechts verarbeitet oder an eine:n Auftragsverarbeiter:in weitergibt.

Der Pflichtpraktikant / die Pflichtpraktikantin verpflichtet sich, jede Änderung seiner/ihrer Daten, insbesondere seiner/ihrer Personalien sowie seiner/ihrer Wohn- oder Zustelladresse, dem Arbeitgeber / der Arbeitgeberin unverzüglich schriftlich bekanntzugeben. 

Der Pflichtpraktikant / die Pflichtpraktikantin ist damit einverstanden, dass sämtliche dienstliche Korrespondenz, insbesondere Dienstpläne und Lohnabrechnungen, an die E-Mail-Adresse ______________* / die Telefonnummer _____________* übermittelt wird. 

15. Schlussbestimmungen

Mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Jede Änderung oder Ergänzung bedarf der Schriftform; mündliche Vereinbarungen haben keinerlei Rechtswirksamkeit.




___________________________________, am __________________

	
	
gelesen und
einverstanden:
[bookmark: _Hlk530147367]



__________________________________
Pflichtpraktikant:in



	

__________________________________
Arbeitgeber:in
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* Nicht Zutreffendes bitte streichen!
